
Landratsamt Kulmbach  
Abfallberatung   
Konrad-Adenauer-Straße 5  
95326 Kulmbach 

Ökologische  
Abfallwirtschaft 

Antrag
auf Gewährung eines Zuschusses zu Mehrwegwindel-Systemen

a.)  AntragstellerIn

b.)  Kind 

Hiermit beantrage ich, gemäß den umseitig genannten Bedingungen, den Zu-
schuss des Landkreises Kulmbach zu Mehrwegwindelsystemen. Ich bestätige 
mit meiner Unterschrift die Richtigkeit meiner Angaben: 

(Ort, Datum) 

Falls die Voraussetzungen für die Bezuschussung erfüllt werden (siehe Rück-
seite), soll der Betrag auf folgendes Konto überwiesen werden: 

Kontoinhaber 
Kontonummer 
Geldinstitut 
Bankleitzahl 

Name: Vorname:

Straße: PLZ: Ort:

Telefon:

Name: Vorname:

geb.am:

(Unterschrift ) 

IBAN

BIC



Information zur Bezuschussung von Mehrwegwindelsystemen

Folgende Kriterien müssen erfüllt werden: 

1. Zuschüsse werden nur für im Landkreis Kulmbach wohnende Kinder gewährt. 

2. Gefördert wird nur die Anschaffung einer selbstgewählten Ausstattung an 
    Mehrweg-Wickelutensilien und die Benutzung eines Windelwaschdienstes.  
    Bezuschusst werden nur Kosten, die nach dem 01. 07. 96 (Datum Quittung)  
    angefallen sind. 

3. Neben dem umseitigen Antrag müssen eine detaillierte Kaufquittung oder 
    Rechnung sowie die Geburtsurkunde des Kindes (unbeglaubigte Ablichtung) 
    bei der Abfallberatung des Landkreises Kulmbach vorgelegt werden. 

4. Die Höhe des Zuschusses beträgt 50% der Anschaffungskosten, höchstens 
    jedoch 150,00 €. 

5. Der volle Zuschuss wird pro Kind nur einmalig gewährt. 

Haben Sie noch Fragen? Rufen Sie uns an! 

Abfallberatung Tel.: 09221/707-199 oder -151
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a.)  AntragsstellerIn 
b.)  Kind 
Hiermit beantrage ich, gemäß den umseitig genannten Bedingungen, den Zu-schuss des Landkreises Kulmbach zu Mehrwegwindelsystemen. Ich bestätige mit meiner Unterschrift die Richtigkeit meiner Angaben: 
(Ort, Datum) 
Falls die Voraussetzungen für die Bezuschussung erfüllt werden (siehe Rück-seite), soll der Betrag auf folgendes Konto überwiesen werden: 
Kontoinhaber 
Kontonummer 
Geldinstitut 
Bankleitzahl 
(Unterschrift ) 
IBAN
BIC
Information zur Bezuschussung von Mehrwegwindelsystemen
Folgende Kriterien müssen erfüllt werden: 
1. Zuschüsse werden nur für im Landkreis Kulmbach wohnende Kinder gewährt. 
2. Gefördert wird nur die Anschaffung einer selbstgewählten Ausstattung an    Mehrweg-Wickelutensilien und die Benutzung eines Windelwaschdienstes. 
    Bezuschusst werden nur Kosten, die nach dem 01. 07. 96 (Datum Quittung) 
    angefallen sind. 
3. Neben dem umseitigen Antrag müssen eine detaillierte Kaufquittung oder    Rechnung sowie die Geburtsurkunde des Kindes (unbeglaubigte Ablichtung)
    bei der Abfallberatung des Landkreises Kulmbach vorgelegt werden. 
4. Die Höhe des Zuschusses beträgt 50% der Anschaffungskosten, höchstens 
    jedoch 150,00 €. 
5. Der volle Zuschuss wird pro Kind nur einmalig gewährt. 
Haben Sie noch Fragen? Rufen Sie uns an! 
Abfallberatung Tel.: 09221/707-199 oder -148
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